
ver Art Vorrang haben müssen vor
formeller und erst recht informeller
Disziplinierung, weil – lerntheore-
tisch gesehen – Zug in aller Regel
wirksamer ist als Druck? Und dass
wir die Gefangenen nur dadurch für
den Rechtsstaat werben können,
dass wir uns selber strikt an Wortlaut
und Sinn der Gesetze halten?

«Nirgendwo sonst ist der Mensch
so abhängig von anderen Personen,
so in fremde Gewalt gegeben, wie in
der Situation des Freiheitsentzuges«,
heißt es in einer Denkschrift der
evangelischen Kirche (EKD 1990,
19). Eine bessere Kontrolle der Praxis
sowohl formeller als auch informel-
ler Disziplinierung im Strafvollzug
durch die Aufsichtsbehörden und
Gerichte ist – so unpopulär das sein
mag – angesichts des ständig wach-
senden Disziplinierungspotentials

im Strafvollzug dringender als je zu-
vor. Denn eine mit enormen Ein-
griffsbefugnissen ausgestattete Be-
hörde wie eine Justizvollzugsanstalt
– bis heute eine »totale Institution« –
und die dort tätigen Mitarbeiter be-
dürfen schon deshalb der wirksamen
Kontrolle von außen, weil sie – nicht
aber die Gefangenen – mit institutio-
nalisierter Macht ausgestattet sind.
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D ie »Konkurrenz der Schäbigkeit«, wie Heribert Prantl in der
SZ den Vorschlag genannt hat, die Bundeszuständigkeit für
Strafvollzug an die Länder abzugeben, ist abgewehrt (vgl.

hierzu Heinz Cornel unter »Standpunkt«), aber schon wird das näch-
ste Fass geöffnet: die Gesundheitskosten der Gefangenen. Nach ei-
nem Bundesratsentwurf vom 3.11.2005 (BT-Drs. 16/0044) sollen die
Länder Häftlinge an den in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
genen Kosten für ärztliche Behandlungen sowie der Versorgung mit
Arznei- und Hilfsmitteln beteiligen können. Floskelhaft wird in der
Begründet von der »Eigenverantwortung des Gefangenen«, welche
es zu stärken gelte. Der Entwurf will in § 61 Abs. 2 StVollzG insb.
eine Selbstbeteiligung bei nicht verschreibungspflichtigen Medika-
menten ermöglichen. Rückendeckung erhält das Vorhaben vom
baden-württembergischen Justizminister Ulrich Goll (FDP), der es
nicht einsichtig findet, dass ein Arztbesuch für den Gefangenen
kostenfrei sei, während jeder Kassenpatient zumindest die Praxis-
gebühren zahlen müsse (Presseerklärung vom 20.09.2005) und

strebt eine der Praxisgebühr vergleichbare Regelung an, wobei eine
Pauschalgebühr pro Arztbesuch zwischen ein und drei Euro ange-
setzt wird, um den Gefangenen ein Signal zu setzen, dass es für sie
teuer werden kann, wenn sie aus Langeweile oder wegen jeder Klei-
nigkeit einen Arzttermin beantragen. »Auch Gefangenen ist – wie
jedem anderen Bürger – eine Beteiligung an den Gesundheitskosten
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumutbar«. Sven Christian Finke
(Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.) bezeichnete demgegen-
über die Begründung für diesen Entwurf als zynisch und betont die
Tatsache, dass im Strafvollzug keine freie Arztwahl besteht, die Ge-
fangenen vielmehr grundsätzlich auf den Anstaltsarzt angewiesen
seien. Ein »Ärztehopping« ohne freie Arztwahl sei daher selbst bei so
schweren Erkrankungen wie Aids kaum möglich. Andererseits tritt
Finke für eine Stärkung der freien Arztwahl ein, da nur mit einer sol-
chen gesetzlichen Angleichung der Justizvollzug seiner Verantwor-
tung gerecht und den Gefangenen die Chance geboten würde Ei-
genverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. 
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Intramurale Medizin
Droht statt einer Reform nun eine partielle Abwälzung

der Gesundheitskosten auf die Gefangenen?
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